
Beg r ü n dun g 
=================== 

zum Bebauungsplan "Eschwiese der Ortsgemeinde Kap p e 1 

in den Fluren 24 und 25 

I. Allgemeines 

Die Ortsgemeinde Kappel besitzt noch keinen rechtswirksamen 

Bebauungsplan. Um ihre Bebauung in geordneten Rahmen zu lenken, 

hat der Ortsgemeinderat beschlossen, einen Bebauungsplanent

wurf für das Gebiet am Gemeindehaus in Flur 24 und 25 aufstellen 

zu lassen. Durch Beschluß des Ortsgemeinderates vom 

hat die Ortsgemeinde Kappel das Ingenieurbüro E. Dillig & Sohn 

in Simmern beauftragt, einen Bebauungsplanentwurf aufzustellen. 

11. Baulandbedarf 

1. In der Ortsgemeinde Kappel bestand bisher durchweg geringer 

Baulandbedarf, jedoch mehren sich in letzter Zeit die Bau-

landnachfragen für Einfamilienh~user. Deshalb beabsichtigt 

die Ortsgemeinde ein Baugebiet auszuweisen. 

2. Damit die bauliche Entwicklung in geordnete Rahmen gelenkt 

wird, beabsichtigt die Ortsgemeinde, das Baugebiet als all

gemeines Wohngebiet auszuweisen. 

111. Wohnsiedlungst~tigkeit 

Die Ortsgemeinde Kappel z~hlt gem~ß der Ersten Landesverordnung 

zur Änderung der Sechsten Landesverordnung zur Durchführung des 

Bundesbaugesetzes vom 11. Oktober 1971 (GVBl. S. 236) zu den 

Gebieten mit geringer Wohnsiedlungst~tigkeit(siehe Nr. 9 

Regierungsbezirk Koblenz - Anlage zur Landesverordnung vom 11. 

Oktober 1971). 

IV. Zeitliche und sachliche Notwendigkeit des Bebauungsplanes 

Aus den zu I. - 111. aufgeführten Gründen ist der Bebauungsplan 

für die Ortsgemeinde Kappel erforder~ch. Hierauf beruht der Auf-

trag des Ortsgemeinderates vom einen Bebauungsplan 

auszuarbeiten. 
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V. Erschließungskosten 
!; 

1. Die tiberschl~glich ermittelten Erschließungskosten betragen: 

a) Wasserversorgung 13.000,-- DM 

b) Entwässerung ist vorhanden 

c) Straßenbau 55·000,-- D:t1 

d) Straßenbeleuchtung 3. 6°°1-- DM 

71.600,-- DH 
------------

2. Zu den Kosten der Wasserversorgung und Entwässerung werden 

auf Grund der entsprechenden Satzungen der Verbandsgemeinde 

Kirchberg von den Anliegern Beiträge erhoben. Eine Satzung 

tiber die Erhebung von Erschließungsbeiträgen fUr die wege

mäßige Erschließung besteht in der Ortsgemeinde Kappel noch 

nicht. Die Ortsgemeinde wird diese Satzung rechtzeitig be-

schließen und dann auch die H~he des Gemeindeanteils an den 

beitragsfähigen Erschließungsaufwand gemäß § 129, Abs. 1, 

Bundesbaugesetz festlegen. 

VI. Erschließungsmaßnahmen 

1. Das Baugebiet wird Uber zwei Wege von der Ortslage her er-

schlossen. 

2. Die BaugrundstUcke im Baugebiet werden an die vorhandene 

Wasserleitung, die bereits an die Grenze des Baugebietes 

fUhrt, angeschlossen. 

3: Das Baugebiet ist bereits an die vorhandene Ortskanalisation 

angeschlossen. 

4. Der Bebauungsplan dient fUr die Erschließung als notwendige 

Unterlage. 

,---VII. Bodenordnung 
'''--

1. Die bodenordnenden Maßnahmen erfolgen durch katasteramtliehe 

Messung und ~ertfortschreibung. Eine Baulandumlegung gemäß 

§§ 45-49 BBauG ist nicht erfo~derlich. 
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2. iij~ die katasteramtliche Ver~essung und Wertfortschreibung 

i)3t, der Bebauungsplan verbindlich. 

VUI. Satzung gemäß § 10 BBauG 

Der Bebauungsplan wird als Satzung der Ortsgemeinde Kappel be-

schlossen. 

Simmern, den 

,~i,p~*:e~]?"ß",""'fi~R ••••••••.••.•• 

VerbandsgemeiR:&e,ve]?,wal-,t.tlRg 

KappeI, den 

Kap p e 1 


